


Die Gesetze sind verbindlich für alle, die sich in der Stadt Junction 
und der dazugehörigen Umgebung aufhalten, gleich welcher Herkunft, 
Geschlecht oder Alters. 
 
Neue Gesetze dürfen nur vom Bürgermeister gemeinsam mit dem Rich-
ter verfasst werden. Die Gültigkeit dieser besteht ab dem Zeitpunkt 
des öffentlichen Aushangs und deren Verkündung durch oben genannte. 
 
Der Sheriff darf alle Personen, welche sich in der Stadt und in dem 
Zuständigkeitsbereich aufhalten, zeitweise zu Deputys berufen.  
     
       
Lizenzen werden vom Bürgermeister, vom Richter oder berufenen An-
gestellten der Stadt ausgestellt. Die Lizenzgebührenliste liegt im Stadt-
archiv aus.       
       
Der Sheriff darf Bußgeldhöhen / Gefängnisstrafen selbst festlegen, bei 
Todesstrafen ist der Bürgermeister und der Richter dazu zu ziehen. 
      
       
Ausnahmen für die Einhaltung der Gesetze ist NUR Angestellten der 
Stadt gestattet, wenn Gefahr für die Stadt droht.      
 

Gesetzespunkte: 
 
1 Mord ist bei Todesstrafe verboten. 

Mörder ist, wer 
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 
oder sonst aus niedrigen Beweggründen, 
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln 
oder 
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 

einen Menschen tötet. 
 
2 Vergewaltigung einer Person wird mit Kastration bestraft. Mindestens!
      



       
3 Rufmord bzw. Verunglimpfung einer Person ist strafbar.   
       
4 Die Anmaßung eines Amtes ist strafbar. 
       
5 Der Angriff auf einen Angestellten des Staates ist verboten. 
     
6 Der Angriff auf eine unschuldige Person ist verboten.    
  
7 Der Angriff auf einen Gesetzeshüter ist verboten. Und dumm. 
       
8 Jeder Bürger von Junction /Dakotas und Bürger der Union kann mit 
Steuern beaufschlagt werden. Wie zum Beispiel Reichensteuer, Kon-
sumsteuer, Kopfsteuer, usw. Die vollständige Liste der individuellen 
Steuern liegt im Stadtarchiv aus. 
 
9 Die Nutzung der Main Street durch Pferde ist illegal und nur mit spe-
zieller Lizenz gestattet. 
 
10 Es ist jeder männlichen Person untersagt, innerhalb der Stadtgren-
zen einer ihm unbekannten Frau zuzuwinken, wenn es sich nicht um eine 
Warnung vor einer Gefahr handelt. 
       
11 Es ist tagsüber Männern verboten, Frauen hinterher zu schauen. Wer 
gegen dieses Gesetz verstößt, wird gezwungen, Scheuklappen für Pfer-
de zu tragen, wann immer er auch spazieren geht.  
      
12 Kein Mann darf ohne die schriftliche Genehmigung seiner Frau Alko-
hol kaufen. 
      
13 Der Ehemann ist für jedes kriminelle Vergehen seiner Ehefrau ver-
antwortlich, welches sie in seinem Beisein begeht.      
       
14 Es ist Männern verboten, sich mit einer sichtbaren Erektion in der 
Öffentlichkeit sehen zu lassen.      
       



15 Die Taschen und Hosentaschen eines Mannes darf jederzeit von der 
Ehefrau durchsucht werden.      
       
16 Es ist Männern an Samstagen und Sonntagen verboten, ihre Frauen 
böse anzuschauen.  
     
17 Feuerwehrmännern und Angestellten der Stadt ist es gesetzlich un-
tersagt, an der Wache oder dem zugeteilten Büro entlangflanierenden 
Frauen nachzupfeifen.  
   
18 Ohne Begleitung seiner Frau darf kein verheirateter Mann einen Hut 
käuflich erwerben.  
     
19 Es ist Männern verboten, Jungfrauen zu deflorieren. Das Alter oder 
der Familienstand der Jungfrau ist dabei völlig irrelevant für das Gesetz. 
      
       
20 Männern ist es verboten, in Anwesenheit von Frauen auf den Boden 
zu spucken. 
            
21 Es ist Männern verboten, in Hörweite von Frauen und Kindern 
'unanständige, unmoralische, obszöne, vulgäre oder beleidigende Wör-
ter' zu gebrauchen.   
       
22 Es ist verboten, einen falschen Schnurrbart und/oder lächerliche 
Hüte zu tragen, wenn dies Kirchenbesucher zum Lachen verleiten könn-
te.  
 
23 Es ist Männern verboten, in der Zeit zwischen Sonnenauf- und Son-
nenuntergang öffentlich Frauenkleider zu tragen, außer es handelt sich 
um rein künstlerische Angelegenheiten.  
     
24 Von den männlichen Einwohnern der Stadt wird erwartet, sich einen 
Bart wachsen lassen. Wer am 15ten eines Monats ohne Bart oder zumin-
dest ohne einige Stoppeln im Gesicht angetroffen wird, muss mit Arrest 
oder einer Geldstrafe rechnen.      



       
25 Während der Fischfang-Saison ist es den Männern untersagt zu stri-
cken. 
 
26 Eine Ehefrau darf dem Gesetz nach ihren Mann schlagen, allerdings 
nicht öfter als einmal in der Woche. 
       
27 Es ist Frauen verboten, sich mit unrasiertem Gesicht in der Öffent-
lichkeit sehen zu lassen.  
      
28 Jede Frau darf ihren Mann mit einem Lederriemen schlagen, voraus-
gesetzt, der Riemen ist nicht breiter als zwei Inches. Benutzt sie einen 
breiteren Riemen, bedarf es der vorherigen Erlaubnis ihres Gatten.  
 
29 Es ist Ehefrauen erlaubt, ihre Gatten mit einem Stock zu schlagen, 
wenn der Stock nicht dicker als ein Finger ist und kein Blut spritzt. 
          
30 Frauen ist es gesetzlich verboten, Hüte zu tragen, welche ängstliche 
Personen, Kindern oder Tieren Angst einjagen könnten.    
        
31 Es ist allen Frauen mit dem Vornamen 'Juliette' verboten, als Prosti-
tuierte zu arbeiten.  
     
32 Eine Frau benötigt eine behördliche Genehmigung, wenn sie sich 
schminken will. Eine Genehmigung des Ehemannes reicht nicht aus! 
              
33 Ärzte und Zahnärzte dürfen Frauen nur betäuben, wenn eine dritte 
Person anwesend ist.      
 
34 Es ist illegal, ohne Lizenz Ehemänner zwischen 21 und 7 Uhr zu schla-
gen.  
       
35 Eine empfindliche Geldstrafe muss man zahlen, wenn man falsche 
Behauptungen über die Keuschheit einer Frau verbreitet. Ihr Mistkerle! 
  



36 Es ist Frauen per Verordnung verboten, Männer-Unterhosen zu tra-
gen. 
37 Mittwochs nach Sonnenuntergang dürfen keine Erdnüsse mehr ver-
kauft werden. 
 
38 Das Halten von Alligatoren in der Badewanne ist verboten. 
 
39 Esel und Maultiere dürfen nicht im ersten Stock oder höher gelegen 
gehalten werden. 
       
40 Es ist für Personen über 18 Jahre verboten, mehr als einen fehlen-
den Zahn beim Lächeln zu zeigen. 
      
41 Es ist nicht gestattet, die Stufen des Gerichtsgebäudes mit einem 
Pferd hinauf zu reiten. 
      
42 Es dürfen nicht mehr als sechs weibliche Personen in einem Haus 
leben.  
     
43 Sonntags nach 13 Uhr dürfen keine Kühe mehr über die Main Street 
geführt werden. 
      
44 Es ist nicht gestattet, Cowboystiefel zu tragen, wenn man nicht selbst 
mindestens zwei Kühe besitzt.    
       
45 Nach Sonnenuntergang ist es ungesetzlich, rückwärts zu laufen  
    
46 Wer sich im Stadtgebiet von Junction / Dakotas aufhält, muss min-
destens 1 Dollar bei sich haben.  
     
47 Es ist Männern mit Schnurrbärten verboten eine Frau zu küssen. 
 
48 Innerhalb von 4 Stunden nach dem Verzehr von Knoblauch ist der 
Besuch von Kinos und Theatern verboten.      
       



49 Auf öffentlichen Straßen ist es verboten, offene Schnürsenkel an 
den Schuhen zu haben.  
     
50 Es ist nicht erlaubt, Gegenstände über die Main Street zu werfen.  
       
51 Friseure und Barbiere dürfen zwischen 7 und 18 Uhr keine Zwiebeln 
essen.  
      
52 Der Verzehr von Gewürzgurken ist an Sonntagen untersagt.  
          
53 Wer beim Paartanzen eine Kopfbedeckung trägt, könnte mit Gefäng-
nis bestraft werden. 
     
54 Um eine Maus zu fangen, bedarf es einer Jagdlizenz.     
       
55 Es ist nicht gestattet, sich an öffentliche Gebäude anzulehnen. 
 
56 Es ist nicht gestattet, sich innerhalb von 2,54m Abstand zu einem öf-
fentlichen Gebäude zu erleichtern.      
       
57 Der Sheriff darf einen Hund beißen, um diesen zur Ruhe zu bringen
      
58 Getränkeflaschen, welche anders als mit einem Korken verschlossen 
sind, dürfen nur unter der Aufsicht eines zugelassenen Ingenieurs ge-
öffnet werden         
 
59 Es ist illegal, mit einem Känguru zu boxen.     
       
60 Es ist illegal, die Zukunft vorherzusagen. Außer an Samstagen. Oder 
mit spezieller Lizenz.  
     
61 Frösche dürfen nach 23 Uhr nicht mehr quaken.      
       
62 Zwischen zwei Tänzern muss Licht zu sehen sein. 



Per Abstimmung genehmigt und somit verordnet. 

 

Gezeichnet vom Bürgermeister von Junction / Dakotas, 

dem ehrenwerten Herb Little  

       
63 Alle Einwohner der Stadt müssen sonntags ein Bad nehmen! Ja, auch 
du, Bobby, du Stinkstiefel! 
       
64 Das Reiten von hässlichen Pferden ist untersagt      
       
65 Frauen dürfen in der Öffentlichkeit nichts in den Händen tragen, 
dessen Farbe Rot ist 
      
66 Es ist verboten, einen schlafenden Angestellten der Stadt zu we-
cken. 
 
67 Zur Ausübung eines oder mehrerer Gewerbe jeglicher Art muss bei 
der Stadtverwaltung jeweils eine Lizenz beantragt werden.  



Per Abstimmung genehmigt und somit verordnet. 

 

Gezeichnet vom Bürgermeister von Junction / Dakotas, 

dem ehrenwerten Herb Little  

1. Der Erwerb von Shiezpulver ist nur in kleinen Mengen und zur Anfer-

tigung von Munition erlaubt. 

 

2. Verkauf, Lagerung und Herumtragen von Shiezpulver in zu Sprengun-

gen geeigneten Mengen ist nur außerhalb von Junction gestattet. 

 

3. Sprengstäbe, Sprengfässer oder andere größere Mengen von 

Shiezpulver dürfen nur außerhalb von Junction und nur von zugelasse-

nem Personal verwendet werden. 

 

4. Über Herstellung oder Verkauf von Shiezpulver ist genau Buch zu füh-

ren: 

 - Wer wann wieviel an wen! 

 

5. Zuwiderhandlungen gegen die Shiezpulververordnungen werden mit 

hohen Bussen und Gefängnis geahndet  








